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VERBAND BILDUNG UND ERZIEHUNG 
LANDESBEZIRK SÜDBADEN

WIR STARTEN J
ETZT.

AUSGABE FEBRUAR 2024



der Verband Bildung und Erziehung, 
VBE, setzt sich für Ihre Interessen ein. 
Der VBE hat klare Positionen! Der VBE 
hat Forderungen, die er an die Verant-
wortlichen in der Bildungspolitik stellt.
Der VBE setzt sich erfolgreich zum Woh-
le der Bildung und der Lehrerschaft ein! 
Die Arbeitsverhältnisse in den Schulen 
sind schwieriger und belastender ge-
worden. Wie schaffen wir, dass sich et-
was ändert? Informieren Sie sich gerne 
in diesem Schreiben.

Dr. Christoph Wolk
RS Breisach,  
Vorsitzender  
VBE Südbaden,  
Personalrat

Meinrad Seebacher
Schulzentrum  
Oberes Elztal, Stellv.  
Vorsitzender VBE  
Südbaden, Personalrat

Nadine Possinger
RS Breisach,  
Geschäftsführerin  
VBE Südbaden, 
VBE Kreisvorsitzende  
Freiburg, Personalrätin

Unterstützen Sie bitte die Kandidatinnen 
und Kandidaten des VBE bei den im Mai 
2024 anstehenden Personalratswahlen.

An die Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

FÜR DIE ANGESTELLTEN

WIR FORDERN,  DASS... 

Verbesserungen Ein Text von: Annette Ungureanu

Ein Text von: David Schwebius / Marianne Markwardt

2015 konnte der VBE eine schrittweise 
Anpassung der Entgeltgruppen an die 
Besoldungsgruppen vereinbaren, so 
dass 2016 die erste Angleichungszulage 
in Höhe von 30 Euro erfolgen konnte. 
Während 2019 eine Anpassung in Höhe 
von 105 Euro erreicht werden konnte, 
blockierte 2021 die TdL alle strukturellen 
Verbesserungen, nachdem sie sich bei 
der Verschlechterung bezüglich des 
Arbeitsvorganges nicht durchsetzen 
konnte.

Viele Krankheitsvertretungen leisten 
langjährig und erfolgreich Vertretungen 
im Schuldienst. Bisher ist eine Entfristung 
nach mindestens 30 Monaten nur in soge-
nannten Mangelregionen und vorwiegend 
für Beschäftigte an SBBZ möglich.
Da aber in vielen Regionen und Schul-
arten immer wieder Quereinsteiger 
langjährig aus Mangel an Lehrkräften 
eingestellt werden, fordert der VBE, 
dass die Entfristung bewährter Lehr-
kräfte räumlich großzügiger gehandhabt 
wird. Außerdem bedarf es für sie eine 
umfangreichere berufsbegleitende Aus- 
und Fortbildung.

Annette Ungureanu
HS/WRS Lahr, Vertreterin der 
Angestellten, Personalrätin

David Schwebius
Schulverbund Oberndorf 

ENTFRISTUNGEN FÜR 
KRANKHEITSVERTRETUNGEN:WEITERENTWICKLUNG DER 

ANGLEICHUNGSZULAGE FÜR 
ANGESTELLTE LEHRERINNEN:

Für die Beschäftigten im Angestell-
tenbereich gibt es einige Baustellen, 
aber der VBE arbeitet kontinuierlich 
dran, Verbesserungen für die Ange-
stellten zu erreichen.

Bei den laufenden Tarifverhandlungen 
2023 möchte der VBE die Weiterentwi-
ckung der Angleichungszulage durch-
setzen.

Zunächst die Sprüche: im Ländle werden 
gern einmal Dinge „geschwind“ (mög-
lichst noch nebenher) erledigt. Dann: 
„Kleinvieh macht auch Mist“ und zuletzt 
ein gar zum T-Shirt-Druck geadeleter 
Spruch: „Das ist alles nicht so einfach“. 
Was diese Sprüche mit dem Thema zu tun 
haben: seit der EuGH 2019 gesprochen 
hat, dass Arbeitszeit erfasst werden 
muss, gilt dies für die meiste geleistete 
Arbeit, so auch die von LehrerInnen. Zu 
dieser geleisteten Arbeit zählen auch die 
„geschwind“ erledigte Arbeit wie die Mail 
an Eltern am Abend. Dieser „kleinen“ Ar-
beiten jedoch scheint es viele zu geben. 
Ein weiteres Beispiel: Was ist mit den 
pädagogischen Gesprächen, die an 
Brennpunktschulen über das Zeitmaß 

Marianne Markwardt
RS Donaueschingen,  
Kreisvorsitzende Rottweil,  
Villingen-Schwenningen

hinausgehen, das man Ende des 19. 
Jahrhunderts nie für möglich gehalten 
hätte, als man das Deputatmodell als 
Arbeitszeitmodell etablierte? Diese 
Arbeitszeit-„Kleinigkeiten“ dürften sich 
bei passgenauer Erfassung schnell zu 
einem beachtlichen Brocken addieren – 
Kleinvieh macht eben auch Mist.

Natürlich ist für die Bestimmung (und 
letztlich auch die Erfassung?) der 
Arbeitszeit im Ländle die „Arbeitszeit-
VO“ vom 01.08.2014 das Maß der Dinge 
und für verbeamtete LehrerInnen gilt 
auch noch das besondere „Dienst- und 
Treueverhältnis“ – dies alles Faktoren, 
die die Spannung beim Thema erhalten 
dürften und die jeweiligen Juristen auf 
Regierungs- und Verbandsseiten weiter-

hin beschäftigt halten. Deshalb fordern 
wir, dass bei uns LehrerInnen „geleistete 
Arbeit“ tatsächlich erfasst wird.

...alle geleistete Arbeit endlich erfasst wird!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

eigentlich müssen sich im öffentlichen 
Dienst doch alle an die Gesetze und Ta-
rifverträge halten – gerade auch Arbeit-
geber und Dienstherr. So sollte es sein, 
die Praxis ist oftmals komplizierter. Die 
vielen Verfahren vor den Verwaltungs-
gerichten beweisen: Auch im öffentli-
chen Dienst müssen Beamtinnen und 
Arbeitnehmer ihre Rechte mitunter 
durchsetzen und notfalls auch einkla-
gen. Genau dazu brauchen sie eine 
starke Vertretung im Personalrat sowie 
eine starke Interessenvertretung durch 
den VBE. Auch die Tarifverträge TVöD 
und TV-L mit den Entgeltordnungen sind 
ohne diese Vertretung in vielen Berei-
chen nicht umsetzbar.

Ein berühmtes Beispiel aus der Praxis: 
Im Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 hat-
te die damalige die Landesregierung 
festgelegt, die Besoldung von Berufs-
einsteigern je nach Eingruppierung um 4 
% bis 8 % des Monatsgehalts zu kürzen. 
Als erste Lehrergewerkschaft klagte der 
VBE Baden-Württemberg gemeinsam 
mit seinem Dachverband dbb beamten-
bund und tarifunion gegen diese Unge-
rechtigkeit. Das Bundesverfassungs-
gericht gab dem VBE letztinstanzlich 
recht und erklärte die abgesenkte Ein-

Gerhard Brand
VBE Landesvorsitzender 
Personalrat

gangsbesoldung für verfassungswid-
rig. Mit der Gehaltsabrechnung im April 
2019 bekamen alle Lehrkräfte, die in den 
Jahren 2013 bis 2017 von der Absenkung 
betroffen waren, das gekürzte Gehalt 
vollständig nachgezahlt. In vielen Fällen 
waren dies weit über 10.000 €. 

Ein zweites Beispiel aus dem Bereich 
des Lehramtsstudiums: Am 25. Januar 
2021 hat der VBE vor dem Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg einen 
großen Prozess gegen das Land ge-
wonnen. Viele Studierende, die an der 
PH drei Fächer studiert hatten und eines 
davon im Vorbereitungsdienst strei-
chen mussten, konnten infolge dieses 
Gerichtsurteils nun doch in allen drei 
Fächern ihre Lehrbefähigung für den 
Schuldienst erwerben. Sie haben das 
dritte Fach somit nicht umsonst studiert. 

Viele weitere Beispiele wie die Anglei-
chungszulage, das Färber-Gutachten, 
A 13 für Rektoren kleiner Grundschulen 
und mehr könnten wir an dieser Stelle 
anführen. Wie keine zweite Interessen-
vertretung hat der VBE Baden-Würt-
temberg sich erfolgreich für die Rechte 
und Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer 
eingesetzt und notfalls auch vor Gericht 

eingeklagt. Mit unserer Arbeit im Perso-
nalrat wollen wir genauso schlagkräf-
tig für Sie sein, wie mit unserer Arbeit 
im VBE. Um dafür ein möglichst starkes 
Mandat zu erreichen, bitten wir bei den 
Personalratswahlen 2024 um Ihre Stim-
me für den VBE. 

Unser Versprechen: Gemeinsam sind wir 
stark!

Ihr Gerhard Brand
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SCHULE DER ZUKUNFT
Aufbruch in die Ein Text von: Nicole Bündtner-Meyer

PERSONALPOLITIK
Licht und Schatten in der Ein Text von: Dirk Lederle

Der VBE sieht die Anhebung des Min-
destumfangs der Teilzeit sehr kritisch. 
Lehrkräfte, die aus sonstigen Gründen 
Teilzeit beantragen, müssen nun ein Min-
destpensum von 75 Prozent erbringen. 
Ausgenommen sind Personen, die aus 
familiären Gründen Teilzeit beantragen, 
Lehrkräfte mit einer Schwerbehinderung, 
beziehungsweise gleichgestellte Lehr-
kräfte, und Lehrerinnen und Lehrer ab 
dem 60. Lebensjahr. 
 
Der VBE verurteilt scharf, dass bereits 
bewilligte Teilzeitbeschäftigungen unter 
75 Prozent zu Beginn des kommenden 
Schuljahres widerrufen werden sollen. 
Lehrerinnen und Lehrer beantragen aus 
guten und berechtigen Gründen Teilzeit 
und nehmen dadurch finanzielle Einbu-
ßen bewusst in Kauf. 
 
Es ist zu befürchten, dass sich die an-
gespannte Personallage an den Schulen 
dadurch noch verstärkt, weil sich einige 
Kolleginnen und Kollegen aufgrund die-
ser Einschränkungen überlegen, aus dem 
Schuldienst auszuscheiden. 

Teilzeitbeschäftigungen unter 75 Prozent 
sind besser, als der Antrag auf Entlas-
sung, weil sich Lehrkräfte den Belastun-
gen ihrer Arbeit nicht mehr gewachsen 
sehen. 

Bedenklich sind auch die Einschnitte 
beim Freistellungsjahr, dem so genann-
ten Sabbatijahr. Die Möglichkeit eines 
Sabbatijahres ist – genauso wie die 
Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten – eine 
attraktive Komponente des Berufs. Wel-
chen Effekt diese Maßnahmen haben 
werden, ist fraglich – die dringend benö-
tigte Attraktivitätssteigerung bewirken 
sie definitiv nicht.

Ausdrücklich begrüßenswert ist die Aus-
weitung des 70-Stunden-Kontingents 
auf den Bereich der Sekundarstufe I. Es 
ist eine Maßnahme, die der VBE bereits 
unter der ehemaligen Kultusministerin 
Susanne Eisenmann eingefordert haben. 
Jetzt wird sie endlich umgesetzt – ein 
großer Erfolg und eine Entlastung für die 
Kollegien an den Schulen! Durch die An-
stellung von sogenannten „Handschlag-

lehrkräften“ werden Lehrkräfte von Ver-
tretungsstunden entlastet, gleichzeitig 
können kurzfristig krankheitsbedingte 
Ausfälle kompensiert werden. Damit 
diese Maßnahme aber wirksam greifen 
kann, reicht es aus Sicht des VBE nicht, 
lediglich die Schulaufsicht zu informie-
ren. Es bedarf auch einer Handreichung 
für Schulleitungen, damit die Nutzung 
dieses Entlastungsinstruments einfach 
und effektiv erfolgen kann. 

Dirk Lederle
Schulverbund Heitersheim 
Stellv. VBE Landesvorsitzender
Personalrat

Die Regierung hat den Ganztagsschul-
paragrafen §4a SchG geändert. Ab 2026 
soll die Ganztagsbetreuung z.B. um 
einen weiteren 5. Tag erweitert werden. 
Das bedeutet, dass auch freitags eine 
Ganztagsbetreuung an den Grundschu-
len stattfinden kann. Aber mit wem soll 
eine Ganztagsschule an fünf Tagen pro 
Woche umgesetzt werden? Aktuell und 
sehr wahrscheinlich auch in den nächs-
ten Jahren wird der Pflichtunterricht 
durch den Lehrermangel nicht vollstän-
dig abgedeckt werden können und die 
geforderte Vertretungsreserve von 110% 
bleibt leider weiterhin ein Wunschtraum. 

Eine weitere Änderung des §4a SchG: 
Die Schulkonferenz darf nun nicht mehr 
mitentscheiden, ob eine Ganztags-
schule eingeführt wird, sondern wird 
nur noch angehört. Der Schulträger 
entscheidet alleine über diese wich-
tige Schulentwicklung, ohne direkte 
Mitbestimmung derjenigen, die die 
Entscheidung umsetzen und jeden Tag 
leben müssen. Die Schulkonferenz und 
somit die schulischen Gremien werden 
dadurch extrem geschwächt. Der VBE 
ist wegen dieser Neuerungen sprachlos 
und fordert die sofortige Rücknahme der 
Schulkonferenz-Degradierung.

SPR ACHLOSIGKEIT
über die Entmachtung der Schulkonferenz beim Ganztag

Sonja Dannenberger
GS Talschule Wehr,  
Kreisvorsitzende Lörrach- 
Waldshut, Personalrätin

Ein Text von: Sonja Dannenberger

Christoph Auth
RS Breisach, Referat Fachlehrer

BEMESSEND ENTLOHNEN 
Fachlehrkräfte Ein Text von: Christoph Auth

Nicole Bündtner-Meyer 
RS Weiherhof Freiburg, Referat 
Realschule und Presse, Personalrätin

Das übergeordnete Ziel schulischer 
Bildung ist doch, dass aus ihr mündige, 
kommunikationsfähige Bürger hervor-
gehen. Die Kinder unserer Zukunft sollen 
teamfähig sein, mit Kritik konstruktiv um-
gehen können, selbstbewusst sein und 
sich behaupten können. Sie sollen selbst-
kritisch und reflektiert sein und unsere 
Demokratie stützen können. Im Umgang 
miteinander sollen sie empathisch, sozial 
und gerecht sein und sich füreinander ein-
setzen. Sie sollten für die aktuellen The-
men unserer Gesellschaft, wie z.B. die Di-
gitalisierung, Künstliche Intelligenz, aber 
auch den politischen Verschiebungen 
unserer Welt gewachsen sein. Und diese 
Ziele sind keine Luftschlösser, sondern 
definitiv in unserem Bildungsplan ver-
ankert, somit auch alleroberster Auftrag 
unserer Bildungspolitik, unabhängig vom 
Bundesland oder der Legislaturperiode.

Was müssen wir tun, damit unsere Kinder 
diese Kompetenzen erlernen, weiterent-
wickeln bzw. konkret umsetzen können? 
Vor allem braucht es doch gute Beziehun-
gen, eine stabile und sichere Umgebung, 
Gesprächspartner und Zeit. Zeit? 

Egal mit wem wir heute im Bildungswesen 
sprechen, mangelt es genau daran. Wie 
soll das alles gehen? Wie sollen wir die 
Kinder innerhalb der vorherrschenden 
Strukturen und engen Raster ganzheitlich, 
individuell und kompetent begleiten kön-
nen? Der große Wurf scheint nicht möglich 
zu sein. Also denken wir in „Baby-steps“. 
So könnten wir zum Beispiel versuchen, 
unsere Schüler/innen möglichst früh 
gemäß ihrer Fähigkeiten auf unterschied-
lichen Niveaus zu unterrichten und sie 
nicht bewusst in Klasse 6 scheitern zu 
lassen, bevor sie dann endlich in der zu 
ihnen passenden Lerngruppe sind. Des 
Weiteren sieht der VBE Möglichkeiten, die 
verschiedenen Schularten zu nutzen, um 
die Schüler/innen gemäß ihres Niveaus 
erfolgreich begleiten zu können. Ver-
bundschulen sollte offiziell die Möglich-
keit eingeräumt werden, das G-Niveau in 
der Werkrealschule und das M-Niveau in 
der Realschule abbilden zu dürfen. Eben-
so denkbar wäre eine Kooperation von 
Schularten, wenn diese Schulen in örtli-
cher Nähe sind und natürlich ausreichend 
Poolstunden für alle, um die Schüler/innen 
im G- und M-Niveau binnendifferenziert 
als auch in äußerer Differenzierung besser 
begleiten zu können. 

All dies und noch mehr würde sich un-
mittelbar auf die Zeit auswirken. Die Zeit, 
die wir mit den Kindern und Jugendlichen 
haben, um diese passgenauer und in 
guter Beziehung auf ihrem Weg begleiten 
und unterstützen zu können. Ganzheitlich 
eben.

Also, packen wir’s an oder träumen wir 
weiter? Keine Angst vor dem großen Wurf. 
Aber das Allermindeste, was wir unseren 
Kindern schulden, sind „Baby steps“. 
Weitere Infos unter: www.vbe-bw.de/
standpunkte

Fachlehrer/innen verfügen oft über ein 
erweitertes Spektrum an Lebens- und 
Berufserfahrung, was Schüler/innen 
besonders zugutekommt. Durch einen 
praxisorientierten und lebensnahen Lehr-
ansatz kann so Unterricht bereichert und 
Lernerfolg gefördert werden.

Nicht nur muss das Deputat der Fachleh-
rer/innen verringert, sondern auch Auf-
stiegsmöglichkeiten und die Besoldung 
verbessert werden, wird doch im Arbeits-
alltag oft die gleiche Arbeit verrichtet wie 
bei studierten Kolleginnen und Kollegen 

auch, sei es durch Klassenlehrerfunktion 
oder andere anfallende Mehrarbeit. Und 
wenn zurecht „A13 für alle“ gefordert 
wird, so müssen auch Fachlehrer/innen 
von einer angemessenen finanziellen 
Verbesserung profitieren dürfen. 

Ganz aktuell ist man bestrebt, das Thema 
„Fahrtkosten für Fachlehrer/innen in 
Ausbildung im Vergleich zu studierenden 
Lehramtsanwärter/innen“ beim Ministe-
rium Stuttgart zu diskutieren und ggfs. 
eine gerechte Anpassung der bestehen-
den Regularien zu bewirken.
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INS K ALTE WASSER
geworfen

Ein Text von: Eva Strittmatter

Zahlreiche Bildungsstudien belegen, 
dass die Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler quer durch alle Schularten 
in den Bereichen Lesen, Zuhören sowie 
Orthografie und Mathematik kontinu-
ierlich abnehmen. Zunehmend mehr 

Eine Behinderung liegt vor, wenn die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
aufgrund von körperlichen, geistigen 
oder psychischen Beeinträchtigungen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate beeinträchtigt ist. Die 
Ermittlung des Grades der Behinderung 
(GdB) erfolgt in Deutschland durch das 
Versorgungsamt auf Basis von medizini-
schen Gutachten.

Der GdB wird auf einer Skala von 0 bis 
100 in Zehnerschritten festgelegt (be-
fristet oder unbefristet). Ein GdB von 0 
bedeutet, dass keine Beeinträchtigung 
vorliegt, während ein GdB von 100 eine 
schwerste Behinderung darstellt. Um 
den GdB festzustellen, stellen die Be-
troffenen einen Antrag beim zuständi-
gen Versorgungsamt bzw. Landratsamt 
– sinnvollerweise inklusive umfassender 
ärztlicher Untersuchungsergebnisse. 

Junglehrkräfte gelten als besonders 
engagiert und belastungsfähig. In den 
ersten Jahren können sie allerdings nicht 
auf die Erfahrung zurückgreifen, um den 
Anforderungen des schulischen Alltags 
gerecht zu werden. Neben den zuneh-
menden unterrichtsfernen Verwaltungs-
aufgaben und unzählbaren Rollen, die 
sie einnehmen müssen, stoßen sie oft 
schon nach kurzer Zeit an ihre persön-
lichen Grenzen. Bereits im Studium fehlt 
es an einer frühen Vorbereitung auf das 
umfassende Berufsbild. 

Das Praktikum, in welchem die Studie-
renden sich austesten und eintauchen, 
das Integrierte Semesterpraktikum, ist in 
der Sekundarstufe I aktuell erst im Mas-
terstudium vorgesehen. Diese wichtige 
Erfahrung erfolgt unserer Meinung nach 
zu spät, um Sicherheit in der Berufswahl 
zu geben. Aber auch um die Studienin-
halte angemessen verknüpfen zu können 

Das Team des Kreisverbandes Konstanz-
Tuttlingen und ich setzen sich für Ihre 
Interessen und Bedürfnisse in vielen Be-
reichen durch Beratungen, Fortbildungen 
und im örtlichen Personalrat Konstanz für 
Sie ein. Wir geben unser Bestes, um Sie 
in Zeiten vielfältiger Belastungen und 
Herausforderungen über „Wasser“ zu 
halten.

Insbesondere ist es mir wichtig, Ihre 
Interessen bzgl. Ihres aktuellen und zu-
künftigen Beschäftigungsumfangs auf 
allen Ebenen – auch politisch – immer 
wieder zu vertreten. Sie wissen selbst am 
Besten, was aufgrund Ihrer individuellen 
Situation für Sie leistbar ist. 

Schülerinnen und Schüler erreichen die 
Mindeststandards nicht  und die soziale 
Schere klafft immer weiter auseinander. 
Gerade die Schwächsten und Förder-
bedürftigsten werden immer mehr ab-
gehängt. Baden-Württemberg nahm vor 
10 Jahren im Ranking der Bundesländer 
noch einen Spitzenplatz ein. Jetzt ist 
„The Länd“ im Bereich Bildung im Mittel-
maß versunken und versucht, durch die 
neu installierten Einrichtungen ZSL und 
IBBW und deren unterstützender Ange-
bote und Maßnahmen, die Qualität des 
Unterrichts und die Schülerleistungen 
zu verbessern. Die Schulen werden mit 
zahlreichen Programmen und Diagno-
seinstrumenten wie Referenzrahmen, 
Rechtschreib- und Grammatikrahmen, 
Schuldatenblatt zur qualitätsgestützten 
Unterrichtsentwicklung, BiSS-Transfer, 

MEHR ZEIT FÜR UNTERRICHT
und individuelle Förderung

Ein Text von: Michael Mai

Michael Mai 
GS Steinach, Kreisvorsitzender  
VBE Ortenau, Personalrat

Benjamin Possinger
RS Breisach, Vertreter  
der Angestellten, Referat 
Schwerbehinderte

Starke Basis, Lernstand 2, VERA 3,5 und 
8, Kompass 4 usw. regelrecht überrollt. 
Lehrkräfte diagnostizieren, evaluieren 
und dokumentieren und  investieren 
dafür unheimlich viel Zeit. Vor 10 Jahren 
gab es die o.a. Programme und Maß-
nahmen nicht. Trotzdem war Baden-
Württemberg im Bildungsranking Spitze! 
Anders als heute hatten die Lehrkräfte 
vor 10 Jahren aber noch  Zeit, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren: den 
Unterricht. Gebt den Lehrkräften wieder 
mehr Zeit für das Wesentliche und För-
derstunden für die dringend benötigte 
individuelle Förderung, dann werden 
die Schülerinnen und Schüler in Baden-
Württemberg in den Bildungsrankings- 
und studien auch wieder Spitze sein!

und zielgerichteter studieren zu können. 
Wir vernehmen, dass sich Studierende 
nicht ausreichend durch das Studium auf 
die Erfahrung vorbereitet fühlen. Weiter 
gestaltet es sich für viele Studierende 
schwer, den eigenen Unterhalt neben 
dem Praktikum zu leisten. 

Wir setzen uns für die besonderen Be-
dürfnisse von Studierenden, Lehrkräften 
im Vorbereitungsdienst sowie Junglehr-
kräften ein. Wir brauchen eine Stimme, 
um die Arbeitsbedingungen für Alle und 
eben besonders Berufseinsteigende so 
zu gestalten, dass sich die Kolleginnen 
und Kollegen in ihrem Einsatz gesehen, 
unterstützt und wertgeschätzt fühlen. 
Um unseren Lernenden die bestmögliche 
Förderung gewährleisten zu können. 
Dass sich wieder mehr junge Menschen 
für einen attraktiven Lehrberuf entschei-
den. Um den Professionalisierungspro-
zess zu stärken.

Wir fordern eine frühere und bezahlte 
Praxis im Studium, strukturelle Unter-
stützungssysteme für (Jung-) Lehrkräfte 
sowie die Möglichkeit in Teilzeit arbeiten 
zu können, sofern das die persönlichen 
Umstände erfordern.

Eva Strittmatter 
RS Weil am Rhein, Referat  
Junge Lehrerinnen und Lehrer

DER BEHINDERUNG
Ermittlung des Grades Ein Text von: Benjamin Possinger

In Deutschland gilt eine Person ab 
einem Grad der Behinderung (GdB) 
von 50 Prozent als schwerbehindert im 
Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB IX). 
Dies beinhaltet den Anspruch auf einen 
Schwerbehindertenausweis, beson-
dere Kündigungsschutzregelungen im 
Arbeitnehmerverhältnis, Steuerermäßi-
gungen, Ermäßigungen bei der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel, Deputats-
reduktion u.v.m.

Mit einem Grad der Behinderung von 30 
bzw. 40 gilt man in Deutschland als „be-
hindert“. In den einzelnen Schulämtern 
werden Lehrkräfte mit einem GdB von 
mindestens 30 in der Inklusionsverein-
barung als „gleichgestellt“ berücksich-
tigt und erhalten (bis auf die Stunden-
reduktion) die gleichen Vorteile wie eine 
schwerbehinderte Person ab einem GdB 
von 50 Prozent.

Lassen Sie sich vor Antragstellung eines 
Schwerbehindertenausweises auf jeden 
Fall von uns beraten! Wir sind für Sie da!

Arbeitszeitgerechtigkeit ist nur mög-
lich, wenn an den Schularten mit der 
heterogensten Schülerschaft (GS, SEK-I 
Schulen) auch die geringste Deputats-
verpflichtung besteht (24/24 bei Vollbe-
schäftigung) – dafür setze ich mich ein!

Mehr Selbstbestimmung und Freiheiten 
für Schulen und Kolleg/innen.

„Die Selbstständige Schule“ hat in 
Baden-Württemberg nach wie vor 
„Phantomcharakter“. Bürokratie und ein 
Dickicht von Vorschriften bestimmen 
den Schulalltag.  Schulentwicklung und 
Qualität kann nur gelingen, wenn das 
Land endlich mehr Selbstbestimmung 
und Freiheiten an den Schulen gewährt. 
Dies beginnt bei der Lehrereinstellung, 
geht über die begrenzte Flexibilität bei 

MEHR ENTL ASTUNGEN
und Arbeitszeitgerechtigkeit Ein Text von: Michael Wernersbach

individuellen Fortbildungen an den Schu-
len, die starre Verbindlichkeit der Anzahl 
der Tage im Ganztag bis hin zu fehlenden 
Entlastungskontingenten bzw. einer gu-
ten Direktversorgung (von 110%).

Wir halten Sie über Wasser.

Michael Wernersbach 
GMS Eigeltingen, Kreisvorsitzender 
Konstanz, Tuttlingen VBE SÜDBADENVBE SÜDBADEN 76
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TIMO
FEIGL

SILKE
LIENHART

HENNING
ZILLESSEN

SILKE
SIEGMUND

SONJA
ZACH

ELISABETH
LEDERLE

BARBARA
TIMM

KATJA
FOX

FELICITAS
ADLUNG

WOLFGANG
DEGELMANN

HS/WRS Radolfzell
Referat Recht und 
Besoldung, Personalrätin

GS Waldshut-Tiengen
Referat Schulleitung

GS Denzlingen, 
Referat Grundschule

GMS Rheintal, 
Referat Gemeinschafts-
schule, Personalrat

GS/WRS Spaichingen

GS Hartheim, 
Referat Gleichgestellte

SBBZ Lörrach,
Referat SBBZ

RS Donaueschingen, 
Referat Schulleitung,  
Personalrätin

WRS Lauchringen, 
Referat Hauptschule/  
Werkrealschule,  
Personalrätin

GS/RS Emmendingen,
Referat Schulleitung, 
Personalrat

Kontakt
Chistoph.Wolk@vbe-bw.de
Meinrad.Seebacher@vbe-bw.de
Nadine.Possinger@vbe-bw.de

VBE Landesgeschäftsstelle: 
0711 2293146

Wir schützen die Umwelt und das Klima! 
Gedruckt auf Umweltschutzpapier.

VBE.BW vbe-bw

WWW.VBE-BW.DE
#NURMITDIRVBE

KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN DES VBE
PERSONALRATSWAHLEN


